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Reglement über den „Turnfonds“ 
 
 
Art. 1 

 
1.  In der Einwohnergemeinde Adelboden besteht unter dem Namen „Turnfonds“ eine 

unselbständige Stiftung. 

 
2. Die unselbständige Stiftung bezweckt die Restfinanzierung von Neu- und Ersatzan-

schaffungen für den Turnunterricht in den Schulen von Adelboden. Die Beiträge wer-
den für Ausgaben gewährt, die nicht der Laufenden Rechnung der Einwohnerge-
meinde Adelboden belastet werden können. 

 
 
Art. 2 

 
Die unselbständige Stiftung wird geäufnet durch die für Sonderrechnungen übliche Ver-
zinsung des Kapitals. 
 
 
Art. 3 

 
Die Verwaltung der Stiftung obliegt der Schulkommission. 
 
 
Art. 4 

 
Für die Beiträge kann neben den Zinseinnahmen auch das Kapital der Stiftung verwen-
det werden. 
 
 
Art. 5 

 
Dem Gemeinderat ist jährlich bis zum 15. Januar des folgenden Jahres die Stiftungs-
rechnung zur Genehmigung vorzulegen. Vorbehalten bleibt die Prüfung durch das 
Rechnungsprüfungsorgan. 
 
 
 
Adelboden, 7. September 2004  
Gr/r/reglement über den schulfonds  
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